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Svenja Schulze, Ministerin für Innovation, Wissen-
schaft und Forschung: Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! In den Eckpunkten zum Hoch-
schulzukunftsgesetz hat die Landesregierung ihre 
Anforderungen an eine zeitgemäße und leistungs-
fähige Wissenschaftspolitik sehr deutlich formuliert. 
Angesichts der ethischen Verantwortung der Hoch-
schulen und Forschungseinrichtungen erwarten wir 
zentrale Beiträge zu umfassenden technologischen 
und sozialen Innovationen. Dabei sollen ökologi-
sche, ökonomische und soziale Folgen gleicherma-
ßen berücksichtigt werden. Das gilt vor allem für die 
Anwendung und Umsetzung neuer wissenschaftli-
cher Erkenntnisse. 

Meine Damen und Herren, mir liegen keinerlei Er-
kenntnisse vor, dass Wissenschaft und Forschung 
in Nordrhein-Westfalen einen anderen Ansatz favo-
risieren. Die intensive Auseinandersetzung mit ethi-
schen Fragen findet alltäglich an unseren Hoch-
schulen statt, ohne als Einschränkung der Freiheit 
von Wissenschaft und Forschung gewertet zu wer-
den, die übrigens grundgesetzlich garantiert ist. Die 
kann man überhaupt nicht einschränken. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Angesichts der Debatte möchte ich Ihnen noch ein 
gutes Beispiel vorstellen, und zwar das Kompe-
tenznetzwerk Stammzellforschung. Dort werden seit 
mehr als zehn Jahren ethische Fragen mit und in 
der Öffentlichkeit diskutiert. Es wird größten Wert 
auf die Beteiligung und die Transparenz in der Ar-
beit gelegt. Auch in den Leitbildern etlicher Hoch-
schulen in Nordrhein-Westfalen spiegelt sich die 
Haltung wider, in Forschung und Lehre Teil und 
Vorbild eines friedlichen Miteinanders zu sein. 

Die Hochschulen und Forschungseinrichtungen in 
Nordrhein-Westfalen verbinden ihre ethische Ver-
antwortung ganz souverän mit der Wahrnehmung 
der grundgesetzlich garantierten Freiheit von Wis-
senschaft und Forschung. Die Landesregierung 
sieht keinen Grund, daran etwas zu verändern. Wer 
etwas anderes sagt, bewegt sich außerhalb des hier 
seit Jahrzehnten entwickelten Konsenses. Dafür 
braucht man keine neuen Bekenntnisse.  

Eben ist gesagt worden, dass das Ganze auch et-
was mit der Finanzierung der Hochschulen zu tun 
hat. Nur damit am Ende des Tages nichts Falsches 
stehen bleibt: Wenn man vergleicht, welche Zu-
schüsse die Hochschulen 2007 bekommen haben 
und welche sie heute erhalten, dann sind es rund 
25 % mehr. Dann kann man nicht davon reden, 
dass sie ausgehungert werden oder zu wenig Geld 
bekommen. Zeigen Sie mir einen Bereich in der 
Landesverwaltung, der in den letzten Jahren solche 
Zuwächse realisieren konnte! 

(Beifall von Nadja Lüders [SPD]) 

Davon zu reden, dass man sich nicht um Friedens-
forschung kümmern kann, weil das Geld dafür 

fehlt – das kann man so nicht begründen. – Ganz 
herzlichen Dank. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Herzlichen Dank, 
Frau Ministerin. – Es liegen keine weiteren Wort-
meldungen vor.  

Damit kommen wir zur Abstimmung. Die FDP-
Fraktion hat direkte Abstimmung beantragt. Wer 
stimmt dem Antrag Drucksache 16/2289 zu? – Die 
FDP-Fraktion und die CDU-Fraktion. 

(Zurufe von der SPD: Auszählen!) 

Wer stimmt gegen den Antrag? – Grüne und SPD. 
Wer enthält sich bei dem Antrag? – Es enthält sich 
ein Teil der Piratenfraktion. – Ich habe gesehen, ein 
Teil hat zugestimmt. Damit haben wir dennoch 
durch die Mehrheit ein eindeutiges Ergebnis: Der 
Antrag ist abgelehnt. 

Wir kommen zu: 

7 Gesetz zur Stärkung der kommunalen Demo-
kratie 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 16/1468 

Änderungsantrag  
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Drucksache 16/2345 

Änderungsantrag 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/2430 

Beschlussempfehlung 
des Ausschusses 
für Kommunalpolitik 
Drucksache 16/2268 

Entschließungsantrag 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/1557 

zweite Lesung 

Ich eröffne die Beratung und erteile für die SPD-
Fraktion Frau Kollegin Steinmann das Wort. 

Lisa Steinmann (SPD): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Werte Abgeordnete! Liebe Zuschauer und Zu-
hörer, gleich wo! Als ehemalige Fraktionsvorsitzen-
de und langjährige Mandatsträgerin im kommunalen 
Ehrenamt freue ich mich ganz besonders, heute die 
ersten Worte in diesem Hohen Haus zu einem mir 
wohl vertrauten Anliegen an Sie richten zu dürfen: 



Landtag   20.03.2013 

Nordrhein-Westfalen 2031 Plenarprotokoll 16/24 

 

dem Gesetzentwurf von SPD und Bündnis 90/Die 
Grünen zur Stärkung der kommunalen Demokratie.  

Nahezu pünktlich zum Frühlingsanfang – obwohl 
das Wetter es nicht spürbar macht – sollte es uns 
mit dem Gesetzentwurf gelingen, Fehlentscheidun-
gen aus der Vorzeit auszumerzen und Flurschäden 
zu bereinigen, den Boden zu bereiten, um der 
kommunalen Selbstverwaltung nachhaltig Triebkraft 
zu geben. 

Mit der Zusammenlegung kommunaler Wahlen 
stärken wir die Demokratie. Die gemeinsame kom-
munale Verantwortung von Rat und Verwaltung ist 
verfassungsrechtlich geregelt, wobei der im kom-
munalen Kontext gerne so genannten Fachverwal-
tung eben die Rolle der Verwaltung zukommt, wäh-
rend der Wille des Volkes, die Stimme der Bürger 
aber durch die gewählten Vertreter in Kreistagen, 
Räten und Bezirksvertretungen und die dazugehöri-
gen Bürgermeister und Landräte zum Ausdruck 
kommt.  

Ich betone an dieser Stelle gerne, dass das kom-
munale Mandat in NRW als Ehrenamt weiterhin ei-
ne Besonderheit in der politischen Landschaft 
Deutschlands darstellt und für Menschen, die kom-
munalpolitisch Verantwortung übernehmen, die sich 
neben Beruf und Familie ehrenamtlich einsetzen, 
zunehmend große Herausforderung nach sich zieht.  

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Ihnen gebührt der größte Respekt in diesem Gefü-
ge. Diesen Respekt, meine Damen und Herren, zol-
len wir dem Engagement der gewählten kommuna-
len Vertreter, indem wir für alle nachvollziehbare 
Rahmenbedingungen schaffen, die der Gemein-
schaft aus Räten und Hauptverwaltungsbeamten 
ein effektives Handeln möglich machen.  

Seit Einreichung unseres Gesetzentwurfs im No-
vember 2012 haben wir uns intensiv und mit allen 
Fraktionen über die Grundstrukturen von Rat und 
Verwaltung in den Kommunen auseinandergesetzt, 
um einen eklatanten Fehler im Kommunalwahlrecht 
zu korrigieren. Ich danke Ihnen, liebe Kolleginnen 
und Kollegen, den kommunalen Spitzenverbänden 
und den Sachverständigen für die weitestgehend 
konstruktive Debatte in der Anhörung und der da-
rauf folgenden Ausschusssitzung.  

Aus der Anhörung haben wir folgende Punkte mit-
genommen: Die Synchronisation von Wahlzeiten ist 
Kernstück der gesetzlichen Initiative von SPD und 
Bündnis 90/Die Grünen und ist uns daher beson-
ders wichtig. Eine Zusammenlegung der Wahlen 
schafft Klarheit für die Wähler und betont die Ver-
antwortungsgemeinschaft als wesentliche Säule der 
kommunalen Demokratie.  

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Unter anderem deswegen werden wir natürlich auch 
den Entschließungsantrag der FDP ablehnen.  

Der Wegfall eines zusätzlichen Wahltermins und 
der gesonderten Wahlgänge für Räte und Haupt-
verwaltungsbeamte hilft den Kommunen, Kosten zu 
sparen. Die gemeinsame Wahl fördert die Nachvoll-
ziehbarkeit der Bürger für die politischen Gefüge 
und erhöht die Wahlbeteiligung. Und diese, liebe 
Abgeordnete, ist die gewichtigste demokratische 
Legitimation.  

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Eine ab 2020 dauerhaft einheitlich verknüpfte Amts-
zeit der Räte, Bürgermeister und Landräte von fünf 
Jahren bringt stabile Planbarkeit vor allem in Bezug 
auf das Ehrenamt. Das steigert die Effizienz und die 
Funktionsfähigkeit kommunalen Handelns.  

Der Vorstoß, die ab 2020 zwingende flächende-
ckende Zusammenlegung schon ab 2014 einleiten 
zu können, ist zulässig und verfassungskonform. 
Denn bei einer vorzeitigen Amtsniederlegung han-
delt es sich um Freiwilligkeit. Es werden auch keine 
besonderen Anreize geschaffen, aber es bietet sich 
für gewählte Hauptverwaltungsbeamte unter Um-
ständen an, die Zumutbarkeit von Kommunalwahlen 
in 2014 und dann erneut in 2015 zu überprüfen. Ein 
freiwilliger Rücktritt beweist an dieser Stelle politi-
sche Verantwortung gegenüber seinen Wählern und 
dient guter Zusammenarbeit vor Ort.  

Die Warnung vor einem Flickenteppich in NRW ist 
in der lokalen Wahrnehmung völlig unerheblich. Ob 
sich ein Oberbürgermeister in Aachen für eine vor-
zeitige Amtsniederlegung entscheidet und eine 
neue Kandidatur anstrebt, wird in Westfalen vermut-
lich wenig Ausschlag finden.  

(Heiterkeit von der SPD) 

Die Frist zur Entlassungserklärung setzen wir auf 
den 30. November fest. Ein guter Termin, der nicht 
in die Ferien fällt und sowohl der Verwaltung als 
auch konkurrierenden Kandidaten und Einzelbe-
werbern hinreichend Vorbereitungszeit ermöglicht. 
Kommunen, in denen die Amtszeit ihrer Hauptver-
waltungsbeamten bereits vor den anstehenden 
Kommunalwahlen in 2014 ausläuft – das betrifft 
nurmehr sechs Gemeinden – können die entspre-
chende Neuwahl auch vor September 2014 durch-
führen.  

Fristen für Stichwahlen werden wir nicht gesetzlich 
normieren. Der Wahltermin für die Stichwahl ist bin-
nen einer bis hin zu drei Wochen zulässig. In der 
Kürze liegt die Würze – das haben wir mit dem kna-
ckigen Wahlkampf im Mai 2012 bewiesen. So stehe 
ja auch ich heute als neue Landtagsabgeordnete 
hier vor Ihnen. In der Kürze liegt der Würze – so 
entfällt zum Beispiel nach einer Woche der Aufwand 
für den erneuten Versand von Wahlbenachrichti-
gungen. Die Wahl ist zudem noch im Bewusstsein 
des Wählers. Das hält die Motivation hoch und die 
Wahlbeteiligung unter Umständen auch höher.  
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Aber je nach kommunaler Situation mag die Ent-
scheidung unterschiedlich ausfallen. Auch Feiertage 
wie in 2014 der 8. Juni, der auf einen Pfingstsonn-
tag fällt, können maßgebliche Gründe sein, die Frei-
räume innerhalb der Frist zu nutzen. Die Festlegung 
des Wahltermins obliegt dabei aber ausschließlich 
den Kommunen selbst.  

Zur Sperrklausel, meine Damen und Herren, ist in 
allen Runden alles gesagt worden. Das Verfas-
sungsgericht anerkennt unsere Argumente bislang 
nicht. Wir sind aber weiterhin für gute Ideen offen. 
Ich lade Sie – auch alle Fraktionen der Opposition – 
herzlich ein, sich ebenso intensiv wie bisher in die 
Ehrenamtskommission einzubringen, die wir noch in 
diesem Frühjahr einberufen werden.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, kurzum: Mit dem 
vorliegenden rot-grünen Gesetzentwurf haben Sie, 
haben wir gemeinsam die große Chance, Kommu-
nen und ihre Handlungsträger wirklich zu stärken. 
Unsere Kommunen brauchen nicht nur Solidarität in 
punkto Gemeindefinanzausgleich, Städte und Ge-
meinden in NRW brauchen einen verlässlichen Ge-
setzgeber. Kommunalpolitik in NRW braucht außer-
dem starke Leistungsträger vor Ort. Diese zu stär-
ken, das sollte uns im Landtag NRW über Partei-
grenzen hinweg nicht nur Pflicht, sondern vor allen 
Dingen eine Herzensangelegenheit sein. – Vielen 
Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN – 
Vereinzelt Beifall von den PIRATEN) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Herzlichen Dank, 
Frau Steinmann, und vor allem auch herzlichen 
Glückwunsch zur ersten Rede!  

(Allgemeiner Beifall) 

Mit 6:30 Minuten war sie ein bisschen länger als die 
Redezeit, aber das sollte man beim ersten Mal rich-
tig auskosten,  

(Heiterkeit) 

und das haben Sie getan. Noch einmal meinen 
herzlichen Glückwunsch.  

Der nächste Redner steht bereits am Pult. Er hat 
schön öfter da gesprochen. Herr Biesenbach, Sie 
haben das Wort.  

Peter Biesenbach (CDU): Herr Präsident! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Mit der Kommunalver-
fassungsreform im Jahre 2007 haben wir in Nord-
rhein-Westfalen  

(Michael Hübner [SPD]: Übles angerichtet! – 
Heiterkeit und vereinzelt Beifall von der SPD) 

mit der Verlängerung der Wahlzeit der Hauptverwal-
tungsbeamten die Wahlen der Hauptverwaltungs-
beamten von den allgemeinen Kommunalwahlen 
entkoppelt.  

Herr Kollege Körfges, es ging uns damals darum, 
die Position und die Stellung der gewählten Haupt-
verwaltungsbeamten auch zu bekräftigen.  

(Zurufe von Michael Hübner [SPD] und Britta 
Altenkamp [SPD]) 

– Langsam, langsam. Durch die eigenständige 
Wahl sollte insbesondere der Bürgermeister oder 
der Landrat in seiner persönlichen und fachlichen 
Unabhängigkeit gestärkt werden. Wir haben aber 
feststellen müssen, dass mit den ersten isolierten 
Wahlen die Wahlbeteiligung massiv zurückging.  

(Michael Hübner [SPD]: Völlig überraschend!) 

– Das muss man ja nicht unbedingt überlegen, 
oder? – Während wir bei den letzten gemeinsa-
men Kommunalwahlen im August 2009 eine 
Wahlbeteiligung hatten, die kräftig über 50 % 
lag, rutschte sie bei den isolierten Wahlen deut-
lich nach unten. Beispielsweise gab es bei der 
Landratswahl im Kreis Minden-Lübbecke schon 
im Mai 2007 eine Wahlbeteiligung von 32 %. Bei 
der letzten isolierten Bürgermeisterwahl, nämlich 
in Duisburg, wurden zunächst 32 % der mögli-
chen Stimmen abgegeben, bei der anschließen-
den Stichwahl gab es nur noch eine Wahlbeteil i-
gung von 25,7 %. Das heißt, der neue Duisbur-
ger Oberbürgermeister hat gerade noch 18 % 
Legitimation der Wahlberechtigten.  

(Michael Hübner [SPD]: Nicht überraschend!) 

– Es mag sein, dass Sie die Dinge in der Zukunft 
voraussehen. Wir haben es seinerzeit nicht vermu-
tet. 

(Zuruf von Britta Altenkamp [SPD]) 

Aber um die erhöhte demokratische Legitimation 
wieder zu erreichen, ist ein gemeinsamer Kommu-
nalwahltermin erforderlich. Wir sind uns einig, dass 
das 2020 wieder erfolgen soll. 

(Beifall von Hans-Willi Körfges [SPD]) 

Man kann auch über die Dinge schauen, über die 
wir uns nicht einig sind, zum Beispiel über die Dauer 
der Wahlperiode. Sie sagen: Das ahnen wir. Wir 
sagen: Es gibt andere Erfahrungen. Die CDU hat 
sich dafür entschieden, das bayerische Modell an-
zubieten. Das würde eine sechsjährige Wahlperiode 
sowohl für den Bürgermeister bzw. Landrat als auch 
für den Kreistag bzw. den Stadtrat bedeuten. 

Warum? Wir glauben, dass wir in der Kommunal-
verwaltung und auch bei den Ratsmitgliedern ein 
hohes Maß an Fachkenntnissen benötigen. Das er-
reichen wir leichter, wenn wir die Wahlzeit um ein 
Jahr verlängern. Wir hätten uns gewünscht, dass 
Sie mitmachen. Sie wollen nicht, aber okay. Das 
wird dann dazu führen, dass wir bei unserem Modell 
bleiben. Wir halten es für das bessere. Sie halten 
Ihr Modell für das bessere. Dann werden wir heute 
unterschiedlich abstimmen. Wir lehnen jedenfalls 
Ihren Entwurf ab.  
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Aber, Herr Körfges und auch Herr Jäger, Sie gehen 
mit Ihren Entwurf, den Sie heute mit Mehrheit be-
schließen werden, ein riskantes Spiel ein. Denn das 
einmalige Niederlegungsrecht – man mag darüber 
diskutieren – ist nach den Aussagen der Verfas-
sungsrechtler in der Anhörung eindeutig verfas-
sungswidrig.  

Warum? Herr Jäger, Sie können gleich zwar anders 
argumentieren, aber Sie sollten einmal die Protokol-
le lesen und zur Kenntnis nehmen, was darin steht. 
Denn Sie nutzen die Chance, mit einer freiwilligen 
Möglichkeit eine Umgehung einer prinzipiell unzu-
lässigen Verkürzung der Wahlperiode anzubieten. 
Wir sind uns einig – Sie waren sogar mit uns der-
selben Meinung –, dass eine gesetzliche Möglich-
keit der Verkürzung nicht geht. Stichwort: Demokra-
tieprinzip.  

Was machen Sie? Sie nutzen eine vermeintliche 
Option – Sie sagen, dass man das dann eben frei-
willig macht –, um trotzdem eine verfassungswidrige 
Verkürzung zu bewirken. Sie werden deshalb ein 
hohes Risiko eingehen, weil Sie damit auch all den 
Fraktionen ein Anfechtungsrecht ermöglichen, die 
sagen, dass sie deshalb schlechter als sonst weg-
gekommen seien. – Das ist Ihr Risiko. Sie gehen es 
ein. Wir haben darauf hingewiesen. Ich bin ge-
spannt, wie sich das auswirken wird.  

Zum Schluss wieder etwas Versöhnliches: Wir alle 
wollen eine Sperrklausel. Wir sind uns einig. Wir 
haben bisher noch keine Lösung gefunden, aber ich 
verrate auch nichts Neues, wenn ich sage, dass wir 
darüber im Gespräch bleiben, um zumindest dabei 
zu einer Lösung zu kommen, die wir alle mittragen 
können.  

Also: 2020 auf jeden Fall gemeinsame Wahl der 
Hauptverwaltungsbeamten sowie der Räte und 
Kreistage. Da sind wir dabei. Über die Dauer der 
Wahlperioden sind wir uneins. Deswegen werden 
wir heute gegen Ihren Gesetzentwurf stimmen. Das 
Risiko tragen Sie alleine. Dann werden wir sehen, 
was daraus wird.  

(Beifall von der CDU) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Biesenbach. – Für die grüne Fraktion spricht nun 
Herr Kollege Krüger.  

Mario Krüger (GRÜNE): Vielen Dank. – Meine 
Damen, meine Herren! Herr Präsident! Ein Gesetz-
gebungsverfahren findet seinen Abschluss, und das 
ist gut so. Warum? Eine Fehlentwicklung wird korri-
giert, die ausschließlich parteipolitischem Kalkül ge-
schuldet war. Das sage ich ganz klar in Richtung 
FDP.  

Gut ist, Herr Biesenbach, dass mittlerweile auch die 
Erkenntnis bei der CDU gegriffen hat: Die damalige 
Entscheidung, die Wahlen der Hauptverwaltungs-

beamten von den Wahlen der Räte bzw. der Kreis-
tage zu entkoppeln, war nicht durchdacht. Ihre Hin-
weise bezogen auf die zurückgehenden Wahlbetei-
ligungen – Sie hatten Duisburg mit 26 % genannt – 
sind richtig. Das war für uns Veranlassung, diese 
Fehlentwicklung zu korrigieren bzw. mit diesem Ge-
setz zur Stärkung der kommunalen Demokratie eine 
Situation herzustellen, in der die Hauptverwaltungs-
beamten und die Räte gemeinsam an einem Tag 
gewählt werden.  

Sicherlich haben wir länger die Frage diskutiert: Wie 
kann ein gemeinsamer Wahltermin für 2014 herge-
stellt werden? Grundsätzlich sieht es so aus: Jedem 
Hauptverwaltungsbeamten steht es frei, seine ge-
samte Amtszeit auszunutzen oder aber aus eigener 
Entscheidung bzw. aus eigenem Antrieb heraus zu 
sagen: Ich höre früher auf und stelle mich erneut zur 
Wahl, oder ich stelle mich nicht erneut zur Wahl.  

Wir haben lediglich eine Erleichterung für die Pensi-
onsregelung eingeführt. Er soll dadurch keine Nach-
teile haben. Natürlich ist es in diesem Zusammen-
hang Ziel, Möglichkeiten zu eröffnen, damit wir be-
reits 2014, soweit das möglich ist, zu gemeinsamen 
Wahlen für Hauptverwaltungsbeamte und für die 
Räte kommen. 

Die Hinweise der Sachverständigen im Anhörungs-
verfahren haben wir sehr wohl zur Kenntnis ge-
nommen. Man wird sehen, wie das Ganze ausge-
hen wird. Meine Fraktion und ich sind aber ganz op-
timistisch – auch nach Unterredungen mit der SPD-
Fraktion –, dass wir einen guten Weg gewählt ha-
ben, der letztlich zum Ziel führt. Ob er tatsächlich 
von den Beteiligten mit dem Ziel einer gemeinsa-
men Kommunalwahl in 2014 aufgegriffen und an-
genommen wird, ist eine ganz andere Frage.  

Zur Einführung einer Sperrklausel haben Sie einiges 
gesagt. Ursprünglich hatten Sie vor, bereits in die-
sem Gesetzgebungsverfahren eine 3-%-
Sperrklausel einzuführen. Davon haben Sie Ab-
stand genommen; das ist auch gut so. Denn zum 
jetzigen Zeitpunkt kann eine fachliche Begründung 
zur Einführung einer Sperrklausel nicht gegeben 
werden. Darüber muss noch einmal nachgedacht 
werden.  

Die Hürden, die uns der Verfassungsgerichtshof für 
das Land Nordrhein-Westfalen in diesem Zusam-
menhang gesetzt hat, sind recht hoch. Insofern 
braucht man überzeugende Argumente, um hier tä-
tig werden zu können.  

Vizepräsident Oliver Keymis: Herr Kollege, ge-
statten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Mül-
ler?  

Mario Krüger (GRÜNE): Gerne.  
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Vizepräsident Oliver Keymis: Das ist sehr nett 
von Ihnen. – Bitte schön, Herr Müller. 

Holger Müller (CDU): Schönen Dank. – Ich habe 
eine Frage: Ein Bürgermeister oder Landrat wurde 
im Jahr 2011 mit sechsjähriger Amtszeit gewählt. 
Sie läuft bis 2017. Wie gedenken Sie, dieses Prob-
lem zu lösen?  

(Minister Ralf Jäger: Wieso ist das ein Prob-
lem?)  

Mario Krüger (GRÜNE): Ich habe gut 28 Jahre 
Kommunalpolitik gemacht, und ich weiß auch, mit 
welcher Aufstellung Grüne in Kommunalparlamen-
ten angetreten sind. Es war durchaus gängig, dass 
bereits nach einem halben Jahr, nach einem Jahr 
oder nach anderthalb Jahren jemand gesagt hat: 
Ich schaffe das zeitlich nicht; ich nehme mein Man-
dat zurück oder gebe es ab. Das ist gängige Praxis 
gewesen. 

Ich würde da auch nicht differenzieren wollen bezo-
gen auf die Frage, inwieweit sich ein Hauptverwal-
tungsbeamter von seinen Ämtern, für die er einmal 
gewählt wurde, zurückzieht und selbst entscheidet, 
dass er nicht für die gesamte Wahlzeit zur Verfü-
gung stehen wird. Insofern sehe ich da kein Prob-
lem. 

Herr Biesenbach, ich möchte noch etwas zur Länge 
der Wahlzeit ausführen. – Wir haben unterschiedli-
che Wahlzeiten. Ich denke hier an Landtage, an den 
Bundestag, die teilweise mit vier, mit sechs oder 
auch mit fünf Jahren arbeiten.  

Sicherlich, mit Blick auf die Einarbeitung von Haupt-
verwaltungsbeamten spricht einiges dafür, sich über 
eine sechsjährige Amtszeit zu unterhalten, wie es 
unter anderem auch von Ihnen vorgeschlagen wor-
den ist. 

Nur: Wenn man die Kommunalwahlen und die Wah-
len des Hauptverwaltungsbeamten zusammenfüh-
ren will, dann beträgt die Wahlzeit für die Mitglieder 
in Räten zwangsläufig auch sechs Jahre. Wer auf 
der einen Seite die mit einem Mandat verbundenen 
beruflichen Belastungen und auf der anderen die 
Lebensplanung von jungen Leuten kennt, der weiß: 
Das schreckt eher ab. 

Wir sind in der Vergangenheit mit Wahlzeiten von 
fünf Jahren recht gut gefahren, und wir wollen die-
sen Weg gern weiter fortsetzen. Deswegen auch 
die entsprechenden Veränderungen mit der Aus-
nahmeregelung für die Situation 2014 bis 2020. 
Dann sind wir wieder im Fünfjahrestakt, und das ist 
ein richtiger Takt. – Vielen Dank für Ihre Aufmerk-
samkeit. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Krüger. – Für die FDP-Fraktion spricht Herr Abrus-
zat. 

Kai Abruszat (FDP): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir haben sehr 
häufig über dieses Thema gesprochen. Deswegen 
möchte ich mich auf drei aus unserer Sicht wesent-
liche Punkte konzentrieren. 

Ich beginne mit dem Thema „Wahlbeteiligung“. – Es 
ist vorhin – auch vom Kollegen Biesenbach – ange-
sprochen worden, dass wir alle für hohe Wahlbetei-
ligungen, und zwar auch bei Kommunalwahlen, 
Sorge tragen müssen. 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, in der letzten 
kurzen Wahlperiode haben SPD, Bündnis 90/Die 
Grünen und FDP gemeinsam die Stichwahlen wie-
der eingeführt, obwohl bei Stichwahlen die Wahlbe-
teiligung traditionell ganz besonders niedrig ist. In-
sofern ist das Argument der Wahlbeteiligung sicher-
lich ein Argument, aber kein durchschlagendes Ar-
gument. Ansonsten hätten Sie seinerzeit den Be-
schluss zur Wiedereinführung der Stichwahl nicht 
mit uns gemeinsam treffen dürfen. 

Sie dürfen sich, verehrte Kolleginnen und Kollegen 
der Regierungsfraktionen, die Argumente nicht so 
drehen, wie es passt. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU) 

Der zweite Punkt, Herr Kollege Krüger, betrifft die 
Amtszeiten. Sie haben davon gesprochen, es sei 
parteipolitisches Kalkül der Freien Demokraten ge-
wesen. – Ich sage Ihnen: Es ist parteipolitisches 
Kalkül, dass Sie wieder einen Gleichklang der 
Amtszeiten von Hauptverwaltungsbeamten und 
Stadträten haben wollen, weil Sie kein Interesse an 
unabhängigen Bürgermeistern, Oberbürgermeistern 
und Landräten haben, obwohl diesen in der kom-
munalen Verfassung eine besonders hervorgeho-
bene Stellung eingeräumt wird, 

(Beifall von der FDP) 

die besonders in Amtszeiten und der Unabhängig-
keit einen Ausdruck findet. 

Dass wir da nicht zusammenkommen, ist bedauer-
lich, aber ist in der Tat parteitaktisches Kalkül auf 
Ihrer Seite. Ich gebe deswegen diesen Spielball 
über Bande gern zurück, auch wenn Minister Jäger 
ihn gleich in seinem Wortbeitrag wieder zu uns spie-
len wird. Ich prophezeie aber: Der Ball geht nicht ins 
Tor, Herr Minister. 

(Minister Ralf Jäger: Den werde ich volley 
nehmen!) 

– Ich bin gespannt. 

Aber der entscheidende Punkt – den versenke ich 
volley bei Ihnen im Tor, und zwar von der Mittellinie 
aus –, 
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(Zuruf von Britta Altenkamp [SPD] – Heiter-
keit) 

Herr Minister Jäger, ist, dass Sie – Herr Kollege 
Biesenbach hat es sehr fein ausgeführt – die ver-
fassungsrechtlichen Fragen … 

(Lachen) 

– Jetzt lachen Sie noch und sind humoristisch. Ich 
sehe Sie schon in Münster. Sie haben ja Erfahrun-
gen, wie das vor dem Verfassungsgericht ist. War-
ten Sie es ab! 

(Zuruf von Jochen Ott [SPD]) 

Meine Damen und Herren, der entscheidende Punkt 
ist, dass Sie im Hinblick auf die verfassungsrechtli-
che Zulässigkeit beim Rücktrittsrecht der Bürger-
meisterinnen und Bürgermeister nahezu sämtliche 
Sachverständigen ignorieren. Das kann niemand 
bestreiten. 

Ich sage Ihnen: Insofern legen Sie eben ein anderes 
Verständnis an den Tag. Denn oberster Souverän 
ist aus Ihrer Sicht nicht der Bürger, der 2009 ge-
wählt hat, sondern oberster Souverän des Landes 
Nordrhein-Westfalen ist aus Ihrer Sicht eine rot-
grüne Landtagsmehrheit, die heute per einfachge-
setzlicher Mehrheit und ohne Beachtung des unsere 
Verfassung tragenden Demokratieprinzips diese 
Regelung verändert. Meine sehr geehrten Damen 
und Herren, das ist verfassungsrechtlich bedenklich.  

Deswegen bin ich der festen Überzeugung: Diese 
Angelegenheit wird Ihnen auf die Füße fallen. Wahl-
recht ist keine Petitesse, Wahlrecht macht man in-
terfraktionell. Deswegen ist das einer der Haupt-
gründe, warum wir diesem Gesetz nicht zustimmen 
können. – Ganz herzlichen Dank. 

(Beifall von der FDP) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Abruszat. – Nun spricht für die Fraktion der Piraten 
Herr Herrmann. 

Frank Herrmann (PIRATEN): Sehr geehrter Herr 
Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe 
Zuschauerinnen und Zuschauer! Ich hoffe, zu Hau-
se sind noch mehr Zuschauer als hier im Saal.  

Wir sprechen hier über ein Gesetz, das die kommu-
nale Demokratie stärken will. Im Gesetzestext wird 
jedoch der Titel nicht weiter erwähnt. 

Was steckt dahinter? – Das Gesetz sieht vor, die 
bei der letzten Kommunalwahl 2009 für unterschied-
liche Zeiträume gewählten kommunalen Vertretun-
gen und die Hauptverwaltungsbeamten wieder in 
einer gemeinsamen Wahl am selben Tag und im 
selben Jahr zu wählen.  

Das finden wir zunächst einmal gut, aber für die 
Stärkung der kommunalen Demokratie ist das ein 
zu kleiner Baustein. 

Viel wichtiger finden wir den Plan, die Wahlperiode 
allgemein, also auch für Hauptverwaltungsbeamte, 
wieder auf fünf Jahre festzulegen und es nicht mehr 
bei sechs Jahren wie nach der Änderung 2004 
durch die frühere schwarz-gelbe Landesregierung 
zu belassen oder sie sogar auf acht Jahre zu ver-
längern, wie es die FDP-Fraktion mit ihrem Ent-
schließungsantrag heute möchte.  

Kürzere Wahlperioden sind demokratischer. Denn 
der Bürger kann seine Vertretung häufiger wählen. 
Teil der Demokratie muss es immer sein, dass sich 
auch die Gewählten ihrer Legitimation regelmäßig in 
absehbarer Zeit versichern. Deshalb sind Wahlen 
auch so oft wie möglich durchzuführen.  

(Beifall von den PIRATEN) 

Längere Wahlperioden dagegen mit einer vermeint-
lich notwendigen Kontinuität zu begründen, ist ab-
surd. Das sind leere Argumente, liebe Kolleginnen 
und Kollegen von der FDP. Die beste Kontinuität 
erreichen Bürgermeister dadurch, dass sie sich mit 
einer ständig offenen und im Sinne der Bürger erle-
digten Arbeit nach fünf Jahren zur Wahl stellen und 
wiedergewählt werden. Das ist dann Kontinuität 
über zehn, fünfzehn oder mehr Jahre. 

(Beifall von den PIRATEN) 

Dass fünf Jahre eine ausreichend lange Zeit sind, 
um sich zum einen in eine neue Aufgabe einzuar-
beiten und zum anderen durch Leistung zu belegen, 
dass man es Wert ist, wiedergewählt zu werden, 
werden wir Piraten bei der nächsten Landtagswahl 
in NRW beweisen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD-
Fraktion und von Bündnis 90/Die Grünen, wenn die 
Demokratie durch gleichzeitige Wahlen der kom-
munalen Verantwortungsgemeinschaft und durch 
kürzere Wahlperioden gestärkt werden kann, könn-
te der Gesetzentwurf sehr einfach sein. Warum ha-
ben Sie ihn so kompliziert gemacht und Rücktritts-
rechte für Bürgermeister bei vollen Versorgungsbe-
zügen neu eingeführt, nur um deren Wahl schon im 
kommenden Jahr möglich zu machen?  

Dass die nächste gemeinsame Wahl eben nicht 
schon 2014 erreicht werden kann, haben wir in der 
Anhörung aus unserer Sicht von allen Experten ge-
hört. Der freiwillige Rücktrittszwang wurde nicht nur 
als verfassungsbedenklich, sondern als verfas-
sungswidrig eingestuft, weil damit der eigentliche 
Wählerwille aus dem Jahr 2009, nämlich die Bür-
germeister bis zum Jahr 2015 zu wählen, im Nach-
hinein ausgehebelt wird. Das verstößt gegen das 
Demokratieprinzip und ist deshalb absolut inakzep-
tabel.  
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Gleichzeitig stellt das Gesetz trotz Rücktritt gleich-
bleibende Versorgungsansprüche in Aussicht und 
belastet damit die Haushalte.  

Zum Abschluss streichen Sie auch noch das Min-
destzustimmungsquorum für Einzelbewerber. Damit 
kann ein einzelner Bürgermeisterkandidat dem-
nächst auch ohne Wahl zum Sieger erklärt werden.  

Spätestens durch diese Änderung ist nach unserer 
Auffassung der Titel des Gesetzes neutralisiert bzw. 
ins Gegenteil verkehrt. Von einer Stärkung der 
kommunalen Demokratie kann hier nicht mehr die 
Rede sein.  

Jetzt muss ich eine Rückfrage an den Präsidenten 
stellen, weil ich mich auf einen Änderungsantrag 
beziehen wollte.  

Vizepräsident Oliver Keymis: Sie können sich auf 
den Änderungsantrag beziehen. Er ist inzwischen 
eingegangen, wird aber gerade erst verteilt.  

Frank Herrmann (PIRATEN): Okay, danke schön.  

Es tut mir leid. Da ist irgendwo etwas schiefgelau-
fen. Ich hoffe, Sie haben noch Gelegenheit, in den 
Antrag zu schauen. Ich will ihn kurz vorstellen. Mit 
unserem Änderungsantrag möchten wir den gesam-
ten Ballast über Bord werfen und Ihren Antrag, liebe 
Kolleginnen und Kollegen von SPD und Bündnis 
90/Die Grünen, auf den nächstmöglich erreichbaren 
gemeinsamen Wahltermin und auf die gemeinsame 
Wahlperiode von fünf Jahren konzentrieren.  

Bereits ab 2019 können wir dieses gemeinsam ge-
wollte Ziel erreichen, wenn wir die Wahlperiode von 
Hauptverwaltungsbeamten einmalig auf ca. vier 
Jahre verkürzen. Die Verkürzung ist nach dem De-
mokratiegebot aus Artikel 20 Grundgesetz in jedem 
Fall vorzugswürdiger als eine Verlängerung auf 
sechs Jahre. Auch versorgungsrechtliche Bedenken 
für eine einmalig kürzere Periode können dem nicht 
entgegenstehen. 

Ich möchte zusammenfassen: Mit unserem Antrag 
wird der vorliegende Gesetzentwurf so geändert, 
dass die kommunalen Vertretungen und die Haupt-
verwaltungsbeamten wieder in einer gemeinsamen 
Wahl am selben Tag und im selben Jahr zu wählen 
sind, und zwar zum frühestmöglichen Zeitpunkt. 
Das wäre im Jahr 2019. 

Gleichzeitig wird die gemeinsame Wahlperiode auf 
fünf Jahre festgelegt und damit wirklich eine Stär-
kung unserer kommunalen Demokratie bewirkt. Ich 
bitte für den Änderungsantrag um Ihre Zustim-
mung. – Danke schön. 

(Beifall von den PIRATEN) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Herrmann. – Nun spricht für die Landesregierung 
der zuständige Minister, Herr Jäger. 

Ralf Jäger, Minister für Inneres und Kommunales: 
Herzlichen Dank, Herr Präsident. Eigentlich sollten 
wir über alle Fraktionen hinweg einer gemeinsamen 
Auffassung sein: Rat und Hauptverwaltungsbeamte 
in Form von Bürgermeistern, Oberbürgermeistern, 
Landrätinnen und Landräten stellen eine Verantwor-
tungsgemeinschaft dar. Diese Verantwortungsge-
meinschaft nehmen die Bürgerinnen und Bürger in 
diesem Land wahr. Der Strang, der die Verantwor-
tungsgemeinschaft miteinander verbindet, nämlich 
sich gleichzeitig zur Wahl zu stellen, ist 2007 zer-
schnitten worden. Das hat auch eine große Fraktion 
inzwischen als Fehler erkannt. Es ist gut, wenn man 
dazu steht und hinterher gemeinsam versucht, es 
zu reparieren. 

(Beifall von der SPD) 

Herr Abruszat, die präsidiale Stellung, die Sie den 
Bürgermeistern und Landräten in Ihrem Redebei-
trag gerade zugeschrieben haben, gibt es in der 
Gemeindeordnung nicht.  

(Beifall von der SPD) 

Es gibt eine Gleichwertigkeit von Rat und Verwal-
tung und damit von Oberbürgermeistern oder Bür-
germeistern. Es ist ein Beitrag zur Demokratie, die-
se Augenhöhe zwischen gewählten Ratsmitgliedern 
und Hauptverwaltungsbeamten dadurch wiederher-
zustellen, dass sie an einem gemeinsamen Termin 
gewählt werden.  

Was den Wahltermin und die Wahlbeteiligung an-
geht, so gibt es neben den hier genannten Beispie-
len gute Gegenbeispiele. Letzten Sonntag lag die 
Wahlbeteiligung bei der Stichwahl in Gronau höher 
als bei der eigentlichen Bürgermeisterwahl. Die Zu-
nahme der Wahlbeteiligung gefällt mir. Aber das Er-
gebnis, dass Sonja Jürgens dort zur Bürgermeiste-
rin gewählt wurde, gefällt mir auch, um ehrlich zu 
sein. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die regie-
rungstragenden Fraktionen haben einen guten Ge-
setzentwurf eingebracht. Die Landesregierung trägt 
ihn voll mit. – Herzlichen Dank für die Aufmerksam-
keit.  

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Minister Jäger.  

Jetzt kommen wir zur Abstimmung. Zusätzlich ist 
ein Änderungsantrag der Piratenfraktion Drucksa-
che 16/2430 eingegangen. Er wird zurzeit über un-
ser papierloses System verteilt. Er liegt den Frakti-
onsspitzen allerdings bereits gedruckt vor. Wenn 
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gewünscht wird, dass ich diesen Änderungsantrag 
vorlese … 

(Zurufe: Nein!) 

– Es wird allgemein nicht gewünscht. Der Antrag 
wurde vom Kollegen Herrmann in seinen wesentli-
chen Punkten vorgestellt. Wenn das allseits so ge-
sehen wird und sich kein Widerspruch erhebt, dann 
verfahren wir so. 

Wir stimmen dann erstens über den Änderungsan-
trag der Fraktion der SPD und der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen Drucksache 16/2345 ab. Wer 
stimmt dem Änderungsantrag zu? – SPD, Grüne 
und Piraten. Wer stimmt dagegen? – CDU und 
FDP. Gibt es Enthaltungen? – Das ist nicht der Fall. 
Damit ist der Änderungsantrag von SPD und Grü-
nen mit Mehrheit angenommen. 

Wir stimmen zweitens über den Änderungsantrag 
der Fraktion der Piraten Drucksache 16/2430 ab. 
Wer stimmt diesem Antrag zu? – Die Fraktion der 
Piraten. Wer stimmt dagegen? – SPD, Grüne, CDU 
und FDP. Gibt es Enthaltungen? – Das ist nicht der 
Fall. Damit ist dieser Änderungsantrag mit überwie-
gender Mehrheit abgelehnt.  

Wir stimmen drittens ab über den Gesetzentwurf 
der Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grü-
nen Drucksache 16/1468 unter Berücksichtigung 
der soeben beschlossenen Änderung der Be-
schlussempfehlung Drucksache 16/2268. Wer 
stimmt dem zu? – SPD und Grüne. Wer stimmt da-
gegen? – CDU und FDP. Gibt es Enthaltungen? – 
Bei Enthaltung der Piratenfraktion ist die Beschluss-
empfehlung mit den soeben beschlossenen Än-
derungen mit Mehrheit angenommen und der Ge-
setzentwurf damit in zweiter Lesung verabschiedet.  

Wir kommen viertens zur Abstimmung über den 
Entschließungsantrag der FDP-Fraktion Druck-
sache 16/1557. Wer stimmt dieser Entschließung 
zu? – Die FDP-Fraktion. Wer stimmt gegen die Ent-
schließung? – SPD, Grüne und die Piraten. Wer 
enthält sich? – Die CDU-Fraktion. Damit ist der Ent-
schließungsantrag mit großer Mehrheit abgelehnt.  

Wir sind damit am Ende der Beratung dieses Ta-
gesordnungspunktes und kommen zu Tagesord-
nungspunkt 

8 Gesetz zur Änderung der Landesbauordnung 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 16/1624 

Beschlussempfehlung und Bericht 
des Ausschusses 
für Bauen, Wohnen,  
Stadtentwicklung und Verkehr 
Drucksache 16/2243 

zweite Lesung 

Ich eröffne die Beratung und erteile zunächst Herrn 
Abgeordneten Kramer von der SPD-Fraktion das 
Wort.  

Hubertus Kramer (SPD): Herr Präsident! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Wir stehen heute am vor-
läufigen Schlusspunkt einer Debatte, die die Men-
schen in unserem Land und dieses Haus seit Jah-
ren beschäftigt. Diese sehr ernsthaft geführte Dis-
kussion ist verständlich und konsequent, geht es 
doch um den Schutz von Menschenleben.  

Als Abgeordneter kenne ich die Debatte um 
Rauchwarnmelder in diesem Haus seit dem Jahr 
2005. Anlass ganz breiter Debatten war damals ein 
furchtbares Feuer in Köln-Mülheim in der Nacht 
zum Heiligabend 2005, das das Leben von fünf 
Menschen auslöschte. Der damalige Innenminister 
Dr. Wolf sprach seinerzeit vor Ort von einem grau-
enhaften Schicksal und erklärte wörtlich: Der Staat 
schützt die Menschen vor Stolperfallen auf Gehwe-
gen, aber gegen Lebensgefahr durch Rauchvergif-
tung tut er bisher nichts. Deshalb muss der Gesetz-
geber unverzüglich handeln.  

Aus der generellen Verpflichtung zum Einbau von 
Rauchwarnmeldern, wie vom Innenminister gefor-
dert, wurde aber nichts, denn Bauminister Wittke 
erklärte, er stehe für die Stärkung der Eigenverant-
wortung der Bürger und für die weitere Entbürokra-
tisierung und würde den Wunsch seines Kabinetts-
kollegen nicht unterstützen. – Er setzte sich durch.  

Die damalige Landesregierung entschloss sich al-
lerdings zu der gesetzlichen Verpflichtung, nach der 
Rauchwarnmelder in neuen öffentlich geförderten 
Wohnungen verpflichtend eingebaut werden müs-
sen, und sie startete mit Partnern die Kampagne 
„Rauchmelder sind Lebensretter“ zum freiwilligen 
Einbau von Rauchwarnmeldern.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, zwar sind bis heute 
in NRW Zehntausende von Rauchwarnmeldern tat-
sächlich neu in Wohnungen eingebaut worden – je-
der vierte Haushalt ist mittlerweile ausgestattet –, 
aber immer noch beklagen wir jedes Jahr 
50 Brandopfer, die den Erstickungstod durch toxi-
sche Gase sterben und die durch den Einsatz von 
Rauchwarnmeldern vielleicht hätten überleben kön-
nen.  

Nach diesem Vorlauf ist die gesetzliche Verpflich-
tung zum Einbau von Rauchwarnmeldern heute 
konsequent. Mit dem Eigentümer-Nutzer- bzw. 
Vermieter-Mieter-Modell erreichen wir eine sachge-
rechte Verteilung von Verantwortung, Kosten und 
Lasten. Die Eigentümer sind für den Einbau, die 
Besitzer der Wohnungen für die Wartung der Gerä-
te zuständig.  

Neue Wohnungen sind sofort mit Rauchwarnmel-
dern auszustatten, Bestandswohnungen sind bis 
zum 31. Dezember 2016 nachzurüsten. Auch diese 
Regelung ist sinnvoll, bleibt damit vor allem Woh-
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